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HGB-FA – öffentliche SITZUNGSUNTERLAGE 

Sitzung: 43. HGB-FA / 27.06.2019 / 11:00 – 12:30 Uhr 

TOP: 02 – Review DRS 3 Segmentberichterstattung 

Thema: Erörterung der Formulierungsvorschläge 

Unterlage: 43_02_HGB-FA_DRS3_CN 

  

1 Sitzungsunterlagen für diesen TOP 

Für diesen Tagesordnungspunkt (TOP) der Sitzung liegen folgende Unterlagen vor: 

Nummer Titel Gegenstand 

43_02 43_02_HGB-FA_DRS3_CN Cover Note 

43_02a 43_02a_HGB-FA_DRS3_FV Formulierungsvorschläge auf Basis der 
bisherigen Erörterungen (markiert sind Än-
derungen ggü. 42. Sitzung) nicht öffent-
lich 

43_02b 43_02b_HGB-FA_DRS3_IFRS8 IFRS 8 nicht öffentlich 

43_02c 43_02c_HGB-FA_DRS3_DRS aktuell gültiger DRS 3 nicht öffentlich 

Stand der Informationen: 18.06.2019. 

2 Ziel der Sitzung 

In der Sitzung werden dem HGB-FA die auf Basis der 42. Sitzung des HGB-FA überarbeiteten 

Regelungen des aktuellen DRS 3 zur Erörterung vorgelegt (siehe Sitzungsunterlage 43_02a). 

3 Stand des Projekts 

DRS 3 wurde im Dezember 1999 vom Deutschen Standardisierungsrat (DSR) verabschiedet und 

seitdem mit DRÄS 1 (2004), DRÄS 3 (2005), DRÄS 6 (2016) und DRÄS 8 (2017) an die Ände-

rungen des deutschen Bilanzrechts infolge des BilReG, des BilRUG bzw. des CSR-RUG ange-

passt. Es handelte sich dabei jeweils nur um redaktionelle oder klarstellende Änderungen. Eine 

inhaltliche Überarbeitung oder Überprüfung des Standards wurde seit seiner Bekanntmachung 

nicht vorgenommen 
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Vor diesem Hintergrund hat der HGB-FA in seiner 38. Sitzung beschlossen, DRS 3 zu aktualisie-

ren. 

In seiner 39. Sitzung sprach sich der HGB-FA dafür aus, DRS 3 als Standard für eine vollumfäng-

liche Segmentberichterstattung weiterzuführen. Daher sollen zunächst die bisherigen Regelun-

gen des DRS 3 überprüft werden. Dabei insbesondere, ob die geforderten Angaben für eine voll-

umfängliche Segmentberichterstattung notwendig sind und wie umfassend der Management Ap-

proach implementiert werden soll. In einem zweiten Schritt sollen Regelungen erarbeitet werden, 

die für die freiwillige Bereitstellung von segmentbezogenen Angaben Hilfestellung bieten, um die 

zu beobachtende Praxis zu unterstützen, segmentbezogene Angaben beispielweise im Lagebe-

richt anzugeben. 

Der HGB-FA begann in seiner 40. Sitzung die inhaltliche Überprüfung des aktuellen DRS 3 mit 

der Erörterung der bisherigen Regelungen der Abschnitte „Ziel“ sowie „Gegenstand und Gel-

tungsbereich“. 

In der 41. Sitzung wurde die Erörterung fortgesetzt, im Fokus standen dabei die Regelungen zur 

„Bestimmung der anzugebenden Segmente“ sowie zu „Segmentbilanzierungs- und Bewertungs-

methoden“. 

Die 42. Sitzung wurde zur Erörterung der Themenbereiche „Angaben“, „Bewertungsgrundlagen“ 

und „Angaben auf Unternehmensebene“ genutzt. 

In den nächsten Sitzungen des HGB-FA stehen - neben der ganzheitlichen Durchsicht der über-

arbeiteten Regelungen - noch die Erörterung und ggf. Über- bzw. Erarbeitung folgender Bestand-

teile aus:  

 Zusammenfassung 

 Anlage 4: Beispiel einer Segmentberichterstattung 

 Begründung zum Standard(-entwurf) 

 Fragenkatalog für die Aufforderung zur Stellungnahme 

 Redaktionelles (Vorbemerkung, Abkürzungsverzeichnis, Inhaltsverzeichnis)  
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